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Offenen Fragen der Anwohnerschaft Michaelstraße 

hier: Stellungnahme zur Mail vom 17.09.2018 
 

1. Welche maximale Tiefe des neuen Kanals in der Michaelstraße wäre technisch 

möglich? Laut Protokoll vom 24.07.2018 wollten Sie das durch das Planungsbüro Barth 

prüfen lassen. 

Wie bereits im Schreiben vom 22.08.2018 dargestellt, wurde eine Tieferlegung des 

Straßenkanals seitens der Verwaltung geprüft. Bei einer technisch maximal möglichen 

Tieferlegung von ca. 80 Zentimetern (für den östlichen Kanalabschnitt), könnten 

dennoch mindestens drei Gebäude nicht im Freispiegelgefälle an den Straßenkanal 

angeschlossen werden. Entgegen Ihrer Zusage hatten Sie von drei weiteren Gebäude 

keine Vermessungsdaten vorgelegt, so dass diese Gebäude von uns nicht überprüft 

werden konnten. Vor diesem Hintergrund wurde eine mögliche Tieferlegung seitens 

der Verwaltung auch nicht weiterverfolgt. 

 

 

2. Können die drei letzten Anlieger, wie im Protokoll vom 24.07.2018 zugesichert, am 

Hinterlandkanal bleiben, auch wenn sich die anderen entschließen sollten, an den 

Kanal zu Michaelstraße zu gehen? 

 

Wie Ihnen bekannt ist, hatte ein Anlieger Sie darum gebeten, die Interessen der 

„letzten drei Anliegern“ erst intern abzustimmen bevor diese mit der Stadtverwaltung 

kommuniziert werden. Diesen Wunsch respektiere ich natürlich. Deswegen werde ich 

Ihre Frage zurückstellen, bis diesbezüglich eine entsprechende Klärung innerhalb der 

Anliegergemeinschaft herbeigeführt wurde. 
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3. Wie ist der Zustand des Hinterlandkanals? Er wird ja im Moment monatlich gespült. 

Gibt es Kameraaufnahmen? 

Bei einem weiteren Betrieb wäre der Hinterlandkanal mittelfristig zu sanieren. 

Ergänzend hierzu ist anzumerken, dass der in Rede stehende Kanal auch 

sanierungswürdig ist; eine Sanierung in geschlossener Bauweise ist realisierbar. 

Selbstverständlich gibt es entsprechende TV-Untersuchungen. Diese bilden ja die 

Grundlage für eine qualifizierte Schadensbewertung. Dies hatte ich Ihnen allerdings 

schon mit meiner Mail vom 17.11.2017 mitgeteilt. 

 

 

4. Wäre die Stadt bereit, den Hinterlandkanal zu sanieren und ihn dann weiterhin im 

Besitz der Stadt zu belassen, wenn sich alle Anlieger dazu entschließen am 

Hinterlandkanal zu bleiben? 

 

Nein, die Stadtverwaltung ist gehalten das öffentliche Kanalnetz auch unter 

finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betreiben. Im Zuge dieser Betrachtung 

werden schon seit einigen Jahren sog. Doppelerschließungen durch Hinterlandkanäle 

aufgegeben. Genau aus diesem Grund ist die Verwaltung im vergangenen Jahr ja 

auf die Anliegergemeinschaft in der Michaelstraße zugekommen. Offen gestanden 

erschließt es mir nicht, weswegen nunmehr ausgerechnet hier anders verfahren 

werden sollte. Unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes wäre dies 

auch gegenüber anderen Anliegergemeinschaften nicht vertretbar. Schließlich 

wurden in den letzten Jahren bereits einige Hinterlandkanäle aufgegeben und 

erfolgreich auf die jeweiligen Anlieger übertragen. 

 

 

5. Abschließend möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass uns bei der Ansicht 

der Pläne aufgefallen ist, dass das Gefälle des neuen Kanals in der Michaelstraße nur 

0,51 % beträgt. Während unserer Diskusionen wurde immer von einem Optimalgefälle 

von 1 % geredet. Hat das seine Richtigkeit? 

 

Es ist grundsätzlich richtig, dass idealerweise ein Gefälle von ca. einem Prozent bei 

Mischwasserkanälen angestrebt wird. Dass vorliegend ein geringeres Gefälle geplant 

wurde ist darauf zurückzuführen, dass man sich weitestgehend an die Trassenführung 

des Altkanals orientiert hat. Dies bietet den Vorteil, dass man nicht im gewachsenen 

Boden ausschachten muss und somit Kosten sparen kann. In Anbetracht des sehr 

glattwandigen Rohrmaterials (PVC-U) und den damit einhergehenden 

Fließeigenschaften, bestehen seitens der Stadtverwaltung jedoch keine Bedenken 

gegen das gewählte Gefälle von 0,51%. 
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****** 

Natürlich steht es Ihnen frei, noch weitere Fragen zum Sachverhalt „Hinterlandkanal 

Michaelstraße“ zu stellen. Ich muss Sie jedoch darauf aufmerksam machen, dass 

dieses Thema von der Verwaltung nicht weiterverfolgt wird. Die Anfrage der SPD zu 

dieser Thematik hat die Verwaltung zum Anlass genommen, keine freiwilligen 

Leistungen für Privatanlieger mehr zu übernehmen. Dies wurde auch in der 

entsprechenden Vorlage zum letzten Bauausschuss so formuliert. Auch wenn die 

anschließende Diskussion im Ausschuss sehr lebendig geführt wurde, so hat jedoch 

kein Bauausschussmitglied die Verwaltung aufgefordert, vorliegend anders zu 

verfahren. Mit anderen Worten, die Politik hat es gebilligt, dass die Verwaltung keine 

freiwilligen Leistungen mehr übernimmt. Vorbehaltlich einer Initiative aus der 

Lokalpolitik, wird die Verwaltung den Hinterlandkanal in den nächsten Monaten 

vollständig außer Betrieb nehmen und die Anlieger zum Anschluss an den 

Straßenkanal auffordern. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Bürgermeister 

Im Auftrag 

gez. Armin Kusche 

 

 

 

 

 


